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Themen dieser Ausgabe 

   

 
◼ Ermäßigter Umsatzsteuersatz in der Gastronomie 

◼ Erleichterter Zugang zum Kurzarbeitergeld 

◼ Keine Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen 

bei Belastung des Gesellschafterverrechnungskontos 

 
◼ Kostendeckelung bei geleastem Kfz mit  

Leasingsonderzahlung 

◼ Steuerliche Entlastungen und Kindergelderhöhung 

◼ Termine: Steuer und Sozialversicherung  

 

   

    

Ausgabe November 2022 
 

   

Sehr geehrte Mandantin,  

sehr geehrter Mandant, 

auch mit unserer November-Ausgabe möchten wir Sie wieder über wichtige aktuelle Neuerungen aus dem Steuer- und  

Wirtschaftsrecht informieren (Rechtsstand: 29.9.2022). 

 

 STEUER- UND WIRTSCHAFTSRECHT 

 

Unternehmer 

Ermäßigter Umsatzsteuersatz in der 

Gastronomie soll verlängert werden 

Der Bundestag hat am 22.9.2022 eine Verlängerung der An-

wendung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes für Restau-

rant- und Verpflegungsdienstleistungen bis Ende 2023 be-

schlossen. Der Bundesrat muss dem Vorhaben noch zustim-

men, Einwände gegen die geplante Regelung sind nach der-

zeitigem Stand nicht zu erwarten. 

Geregelt ist die Änderung im „Achten Gesetz zur Änderung 

von Verbrauchsteuergesetzen“ mit dem u. a. die sog. EU-

Alkoholstrukturrichtlinie in deutsches Recht umgesetzt wer-

den soll. 

Die Verlängerung der Anwendung des ermäßigten Steuer-

satzes für Restaurant- und Verpflegungsdienstleistungen 

(mit Ausnahme der Abgabe von Getränken) ist Teil des „Drit-

ten Entlastungspaketes“ der Bundesregierung, welches am 

4.9.2022 vorgestellt wurde. 

Darüber hinaus ist mit dem Gesetz eine Anpassung des 

Durchschnittssatzes und der Vorsteuerpauschale für Land-

wirte ab 1.1.2023 auf 9,0 % geplant. Über die finalen Rege-

lungen werden wir Sie an dieser Stelle informieren. 
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Erleichterter Zugang zum 
Kurzarbeitergeld 

Die Bundesregierung hat am 14.9.2022 beschlossen, die ak-

tuell bestehenden Zugangserleichterungen für das Kurzar-

beitergeld bis zum 31.12.2022 zu verlängern. 

Hintergrund: Die derzeitige Kurzarbeitergeldzugangsver-

ordnung (KugZuV) ermöglicht befristet bis zum 30.9.2022 ei-

nen erleichterten Zugang zum Kurzarbeitergeld. Nun hat die 

Bundesregierung beschlossen, den erleichterten Zugang 

zum Kurzarbeitergeld bis zum 31.12.2022 zu verlängern. 

In der „Verordnung zur Änderung der Kurzarbeitergeldzu-

gangsverordnung“ ist geregelt, dass 

◼ Kurzarbeitergeld nach wie vor bereits gezahlt werden kann, 

wenn mindestens zehn Prozent statt regulär ein Drittel der 

Beschäftigten von einem Entgeltausfall betroffen sind, 

◼ Beschäftigte keine Minusstunden vor dem Bezug von Kurz-

arbeitergeld aufbauen müssen. 

Die Verordnung ist im Bundesgesetzblatt verkündet worden. 

Abzug von Handwerkerleistungen bei 
Belastung des Verrechnungskontos 

Die Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen setzt eine 

Zahlung auf das Bankkonto des Handwerkers voraus. Es ge-

nügt nicht, wenn die Handwerkerleistung von einer Gesell-

schaft erbracht worden ist, an der der Steuerpflichtige betei-

ligt ist, und das Gesellschafterverrechnungskonto des Steu-

erpflichtigen bei der Gesellschaft mit dem Rechnungsbetrag 

belastet wird. 

Hintergrund: Für Handwerkerleistungen im Haushalt des 

Steuerpflichtigen gewährt der Gesetzgeber eine Steuerer-

mäßigung von 20 %, maximal 1.200 €/Jahr. Nach dem Ge-

setz ist allerdings erforderlich, dass der Steuerpflichtige eine 

Rechnung erhalten und dass er den Rechnungsbetrag auf 

das Konto des Handwerkers gezahlt hat. 

Sachverhalt: Der Kläger war Dachdeckermeister und Ge-

sellschafter der XY-GmbH, deren Unternehmensgegen-

stand der Betrieb einer Dachdeckerei war. Die XY-GmbH 

führte am privaten Wohnhaus des Klägers eine Reparatur 

durch und stellte dem Kläger die Reparatur in Rechnung. 

Der Kläger beglich die Rechnung der XY-GmbH in der 

Weise, dass sein Gesellschafterverrechnungskonto bei der 

XY-GmbH belastet wurde. Das Finanzamt gewährte die 

Steuerermäßigung nicht. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) wies die hierge-

gen gerichtete Klage ab: 

◼ Die Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen konnte 

nicht gewährt werden, weil der Kläger den Rechnungsbe-

trag nicht auf ein Bankkonto der XY-GmbH geleistet hat, 

sondern lediglich sein Gesellschafterverrechnungskonto 

bei der XY-GmbH belastet wurde. 

◼ Der Gesetzgeber verlangt eine Zahlung auf das Konto des 

Handwerkers, der die Handwerkerleistung erbracht hat. 

Damit ist ein Bankkonto der XY-GmbH gemeint. 

◼ Bei dem Gesellschafterverrechnungskonto handelt es sich 

jedoch um ein buchhalterisches Konto des Klägers bei der 

XY-GmbH, nicht aber um ein Bankkonto der XY-GmbH. 

Hinweise: Der BFH folgt der Auffassung des Bundesfinanz-

ministeriums, das ebenfalls verlangt, dass auf einem Bank-

konto des Handwerkerbetriebs ein Zahlungseingang erfolgt, 

z. B. durch Überweisung oder durch einen Lastschrifteinzug. 

Hinsichtlich der Rechnung genügte es, dass der Kläger 

diese auf Verlangen des Finanzamts vorlegen konnte. Es 

war nicht erforderlich, dass er die Rechnung unaufgefordert 

seiner Einkommensteuererklärung beifügte. 

Kostendeckelung bei geleastem Kfz mit 
Leasingsonderzahlung 

Eine Deckelung des sich nach der sog. 1 %-Methode erge-

benden Entnahmewerts für die private Kfz-Nutzung auf die 

tatsächlichen Kfz-Kosten setzt bei einer Leasing-Sonderzah-

lung im Rahmen einer Einnahmen-Überschussrechnung vo-

raus, dass bei den tatsächlichen Kfz-Kosten auch die Lea-

sing-Sonderzahlung anteilig berücksichtigt wird; zu diesem 

Zweck ist die Leasing-Sonderzahlung auf die Dauer des 

Leasingvertrags rechnerisch zu verteilen. Die Sonderzah-

lung erhöht also bei der Prüfung der Kostendeckelung die 

tatsächlich entstandenen Kfz-Kosten, so dass eine Kosten-

deckelung entweder nicht erfolgt oder aber niedriger ausfällt. 

Hintergrund: Wird ein betriebliches Kfz auch privat genutzt, 

ohne dass ein Fahrtenbuch geführt wird, ist die Privatnut-

zung nach der sog. 1 %-Methode in Höhe von 1 % des Brut-

tolistenpreises pro Monat als Entnahme zu bewerten. Dieser 

Entnahmewert kann höher sein als die tatsächlich entstan-

denen Kosten, wenn das Kfz z.B. gebraucht bzw. besonders 

günstig erworben worden ist oder schon abgeschrieben ist. 

In diesem Fall lässt die Finanzverwaltung zu, dass der Ent-

nahmewert auf die tatsächlich entstandenen Kosten gede-

ckelt wird. 

Sachverhalt: Der Kläger war Zahnarzt und ermittelte seinen 

Gewinn durch Einnahmen-Überschussrechnung, also nach 

Zufluss- und Abflussgesichtspunkten. Er schloss im Dezem-

ber 2011 einen dreijährigen Leasingvertrag für einen betrieb-

lich genutzten BMW ab, dessen Bruttolistenpreis ca. 

54.000 € betrug. Der Kläger leistete im Dezember 2011 eine 

Leasing-Sonderzahlung in Höhe von ca. 22.000 €, die er im 

Jahr 2011 in voller Höhe als Betriebsausgaben abzog. In den 

Streitjahren 2012 bis 2014 betrugen seine tatsächlichen Kfz-

Kosten ca. 8.000 € im Jahr 2012 und jeweils ca. 10.000 € in 

den Jahren 2013 und 2014. Der Kläger ermittelte den Ent-

nahmewert für das betriebliche Kfz nach der sog. 1 %-Me-

thode und gelangte unter Berücksichtigung der Fahrten zwi-

schen Wohnung und Betrieb zu einem jährlichen Entnahme-

wert von ca. 13.000 €. Er deckelte diesen Betrag auf die tat-

sächlich entstandenen Kosten von 8.000 € (2012) bzw. je-

weils 10.000 € (2013 und 2014). Das Finanzamt folgte der 

Kostendeckelung nicht, sondern verteilte die Leasingsonder-

zahlung auf die Dauer des dreijährigen Leasingvertrags und 

erhöhte so die tatsächlich entstandenen Kosten. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) wies die hierge-

gen gerichtete Klage ab: 

◼ Zwar akzeptiert die Finanzverwaltung eine Deckelung des 

Entnahmewerts, der sich nach der 1 %-Methode ergibt, auf 

die tatsächlich entstandenen Kosten. Bei der Ermittlung der 

tatsächlichen Kfz-Kosten ist aber nicht nur auf die Betriebs-

ausgaben des jeweiligen Veranlagungszeitraums 
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abzustellen, sondern es ist auch eine vorab geleistete Lea-

sing-Sonderzahlung anteilig zu berücksichtigen. Zu diesem 

Zweck ist die Leasing-Sonderzahlung bei der Einnahmen-

Überschussrechnung rechnerisch auf die Dauer des Lea-

singvertrags zu verteilen. 

◼ Bei einer Leasing-Sonderzahlung werden die Kfz-Kosten 

vorverlagert. In der Folgezeit fallen die tatsächlichen Kfz-

Kosten also niedriger aus. Würde man die Leasing-Son-

derzahlung nicht auf die Dauer des Leasingvertrags vertei-

len, würde der Sinn und Zweck der Kostendeckelung ver-

fehlt. Die Kostendeckelung soll nämlich verhindern, dass 

der Entnahmewert in Fällen, in denen das Kfz bereits ab-

geschrieben ist oder günstig unter dem Listenpreis erwor-

ben wird, höher ausfällt als die tatsächlichen Kfz-Kosten. 

◼ Würde man die Leasing-Sonderzahlung nicht rechnerisch 

verteilen, käme es zu einer Kostendeckelung, so dass die 

Entnahme niedriger ausfiele als bei einer Bilanzierung; 

denn bei der Bilanzierung würde die Leasing-Sonderzah-

lung als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten aktiviert 

und über die Dauer des Leasingvertrags aufgelöst, d.h. im 

Ergebnis verteilt werden. Damit wäre die Entnahmebesteu-

erung nicht gleichheitsgerecht. 

◼ Verteilt man im Streitfall die Leasing-Sonderzahlung von 

ca. 22.000 € auf die drei Jahre des Leasingvertrags, erge-

ben sich weitere jährliche Kosten von mehr als 7.000 €. Die 

jährlichen Kfz-Kosten bei der Prüfung der Kostendecke-

lung betragen somit ca. 15.300 € im Jahr 2012 und jeweils 

ca. 17.300 € in den Jahren 2013 und 2014. Sie sind folglich 

höher als der Entnahmewert von ca. 13.000 €. Für eine 

Kostendeckelung besteht somit kein Anlass, so dass der 

Entnahmewert von 13.000 € gewinnerhöhend anzusetzen 

war. 

Hinweise: Die rechnerische Verteilung der Leasing-Sonder-

zahlung auf die Dauer des Leasingvertrags erfolgt nur im 

Rahmen der Prüfung der Kostendeckelung. Der tatsächliche 

Betriebsausgabenabzug wird hierdurch nicht beeinträchtigt: 

Der Kläger konnte also im Rahmen seiner Einnahmen-Über-

schussrechnung die Leasing-Sonderzahlung im Jahr 2011 

vollständig als Betriebsausgaben abziehen. 

Bei der Bilanzierung werden Leasing-Sonderzahlungen 

grundsätzlich ohnehin auf die Dauer des Leasingvertrags 

verteilt und erhöhen bereits buchhalterisch die tatsächlichen 

Kfz-Kosten, so dass sich dort die Problematik des aktuellen 

BFH-Urteils nicht stellt. 

Alle Steuerzahler 

Steuerliche Entlastungen und 
Kindergelderhöhung 

Der Gesetzgeber plant steuerliche Entlastungen beim Steu-

ertarif sowie beim Kindergeld als Entlastung für die zurzeit 

hohe Inflation. Mit dem sog. Inflationsausgleichsgesetz soll 

u. a. die kalte Progression, die bei inflationsbedingt steigen-

den Einkommen eintritt, abgemildert werden. 

Hintergrund: Je höher das Einkommen ist, desto höher ist 

auch der Steuersatz. Der sog. Spitzensteuersatz beträgt in 

Deutschland 42 %, der Höchstsatz liegt bei 45 % (sog. Rei-

chensteuer). Wird das Einkommen lediglich inflationsbedingt 

angehoben, erhöht sich zwar nicht die wirtschaftliche 

Leistungsfähigkeit des Steuerpflichtigen, wohl aber der 

Steuersatz, so dass der Steuerzahler im Ergebnis weniger 

Kaufkraft hat. Diesen Effekt, der seit Jahren kritisiert wird, 

nennt man kalte Progression. 

Wesentlicher Inhalt des Entwurfs: 

◼ Der Grundfreibetrag, der nicht besteuert wird, soll für 2023 

von 10.347 € auf 10.632 € und für 2024 auf 10.932 € ange-

hoben werden. 

◼ Der prozentuale Anstieg des Steuersatzes soll etwas ab-

gemildert werden, so dass die höheren Steuersätze erst 

bei geringfügig höheren Einkommen anfangen. So soll 

z. B. der Beginn des Einkommensbereichs, in dem stei-

gende Steuersätze greifen, für 2023 von 14.927 € auf 

15.787 € und für 2024 auf 16.180 € verschoben werden. 

Der sog. Spitzensteuersatz soll im Veranlagungszeitraum 

2023 erst ab einem zu versteuernden Einkommen von 

61.972 € (bislang 58.597 €) beginnen und für den Veranla-

gungszeitraum 2024 ab 63.515 €. 

Hinweis: Bei der sog. Reichensteuer soll sich nichts än-

dern. Der Steuersatz von 45 % soll wie bisher ab einem zu 

versteuernden Einkommen von 277.826 € beginnen. 

◼ Unterhaltsleistungen an eine unterhaltsberechtigte Person 

können unter bestimmten Voraussetzungen als außerge-

wöhnliche Belastungen abgezogen werden. Der entspre-

chende Unterhaltsabzugshöchstbetrag soll rückwirkend ab 

2022 an den jeweils gültigen Grundfreibetrag, d. h. an den 

Betrag, der nicht besteuert wird, angepasst werden. 

◼ Der Kinderfreibetrag soll im Veranlagungszeitraum 2022 

von 2.730 € auf 2.810 €, für 2023 auf 2.880 € und für 2024 

auf 2.994 € angehoben werden. 

◼ Auch beim Kindergeld sind Erhöhungen geplant. Derzeit 

beträgt es 219 € für das 1. und 2. Kind, 225 € für das 3. 

Kind und für jedes weitere Kind 250 €. Ab 2023 soll das 

Kindergeld auf 237 € für das 1. bis 3. Kind erhöht werden. 

Hinweis: Eine Erhöhung des Kindergelds ab dem 4. Kind 

ist nicht vorgesehen. Hier soll es bei 250 € für jedes vierte 

und jedes weitere Kind bleiben. 

Hinweise: Das Gesetz muss noch von Bundestag und Bun-

desrat verabschiedet werden. Änderungen können sich ins-

besondere noch an den o. g. Beträgen ergeben. Die Werte 

sollen sich am 14. Existenzminimumbericht und am 5. Pro-

gressionsbericht orientieren, die im Herbst vorgelegt wer-

den. Über die endgültigen Regelungen informieren wir Sie, 

sobald das Gesetz final verabschiedet wurde. 

Änderung eines Steuerbescheids wegen 
widerstreitender Steuerfestsetzung 

Hat ein Einspruch des Steuerpflichtigen Erfolg, weil das Fi-

nanzamt einen Sachverhalt fehlerhaft beurteilt hat, kann das 

Finanzamt die steuerlich zutreffenden Folgen in einem an-

deren Bescheid, z. B. für ein anderes Jahr, ziehen und die 

Steuerfestsetzung zum Nachteil des Steuerpflichtigen än-

dern. Erfolgt diese nachteilige Änderung aber nicht nach-

träglich, sondern bereits vor der zugunsten vorgenommenen 

Änderung des fehlerhaften Bescheids, muss der fehlerhafte 

Bescheid bis zum Erlass der Einspruchsentscheidung, die 

den nachteiligen Bescheid betrifft, geändert oder aufgeho-

ben werden, und diese Einspruchsentscheidung muss 
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innerhalb eines Jahres nach Aufhebung des fehlerhaften Be-

scheids ergehen, falls bereits die reguläre Festsetzungsver-

jährung eingetreten ist. 

Hintergrund: Wird aufgrund irriger Beurteilung eines be-

stimmten Sachverhalts ein Steuerbescheid erlassen, aber 

anschließend mit Erfolg angefochten, kann das Finanzamt 

aus dem Sachverhalt unter dem Gesichtspunkt der wider-

streitenden Steuerfestsetzung nachträglich die richtigen 

steuerlichen Folgen ziehen und einen entsprechenden Steu-

erbescheid zuungunsten des Steuerpflichtigen ändern. Der 

Ablauf der Festsetzungsfrist für den zu ändernden Bescheid 

ist unbeachtlich, wenn die steuerlichen Folgerungen inner-

halb eines Jahres nach Aufhebung oder Änderung des feh-

lerhaften Steuerbescheids gezogen werden. 

Sachverhalt: Die Klägerin verkaufte im Jahr 2007 landwirt-

schaftlich genutzte Grundstücke und erklärte die Verkäufe 

nicht in ihrer Steuererklärung für 2007. Das Finanzamt erließ 

den Steuerbescheid für 2007 daher ohne Ansatz eines Ver-

äußerungsgewinns. Die Steuererklärung für 2008 gab die 

Klägerin im Jahr 2009 ab. Nachdem das Finanzamt von den 

Grundstücksverkäufen erfahren hatte, änderte es den Steu-

erbescheid für 2007 und erfasste einen Veräußerungsge-

winn. Hiergegen legte die Klägerin Einspruch ein und 

machte geltend, dass der Veräußerungsgewinn wegen ei-

nes abweichenden Wirtschaftsjahres je zur Hälfte im Jahr 

2007 und im Jahr 2008 zu versteuern sei. Während des Ein-

spruchsverfahrens gegen den Steuerbescheid 2007 änderte 

das Finanzamt zunächst den Steuerbescheid für 2008 am 

15.9.2014 und setzte den Veräußerungsgewinn zur Hälfte 

an. Zwei Tage später, am 17.9.2014, änderte es den Steu-

erbescheid für 2007 zugunsten der Klägerin und setzte dort 

den Veräußerungsgewinn nur noch zur Hälfte an. Die Kläge-

rin legte Einspruch auch gegen den Steuerbescheid für 2008 

ein. Am 18.11.2016 wies das Finanzamt den Einspruch ge-

gen den Steuerbescheid für 2007 und am 13.12.2016 den 

Einspruch gegen den Steuerbescheid für 2008 als unbe-

gründet zurück. 

Entscheidung: Der BFH verwies die Sache den Einkom-

mensteuerbescheid 2008 betreffend an das FG zurück: 

◼ Zwar kann das Finanzamt nachträglich aus der zugunsten 

des Steuerpflichtigen erfolgten Aufhebung oder Änderung 

eines Steuerbescheids die richtigen steuerlichen Folgen in 

einem anderen Steuerbescheid ziehen und diesen zu Las-

ten des Steuerpflichtigen ändern. Im Streitfall ist aber keine 

nachträgliche Änderung des Bescheids für 2008 erfolgt, 

sondern der Bescheid für 2008 wurde bereits am 15.9.2014 

und damit vor der zugunsten des Steuerpflichtigen erfolg-

ten Änderung des Bescheids für 2007 (am 17.9.2014) ge-

ändert. Am 15.9.2014 lag somit noch kein Widerstreit vor, 

der zu einer Änderung berechtigt hätte. 

◼ Diese vorab erfolgte nachteilige Änderung des Bescheids 

für 2008 ist aber unschädlich, wenn der rechtswidrige Be-

scheid für 2007 zugunsten des Steuerpflichtigen geändert 

wird, bevor die Einspruchsentscheidung gegen den nach-

teiligen Bescheid für 2008 ergeht. Denn durch die Ein-

spruchsentscheidung wird der angefochtene Bescheid für 

2008 quasi aktualisiert. Im Streitfall war diese Vorausset-

zung gegeben. Denn der Bescheid für 2007 wurde am 

17.9.2014 und damit vor Bekanntgabe der Einspruchsent-

scheidung für 2008 geändert, die am 13.12.2016 erfolgt ist. 

◼ Allerdings war die vierjährige Festsetzungsfrist für 2008 am 

15.9.2014 bereits abgelaufen, da sie am 31.12.2013 geen-

det war (Abgabe der Steuererklärung für 2008 im Jahr 

2009, so dass die vierjährige Frist am 1.1.2010 begann und 

am 31.12.2013 endete). 

◼ Deshalb greift die spezielle gesetzliche einjährige Ablauf-

hemmung in einem Fall der vorab erfolgten nachteiligen 

Änderung nur dann, wenn die Einspruchsentscheidung für 

den Bescheid der nachteiligen Steuerfestsetzung 2008 in-

nerhalb der Jahresfrist erlassen wird, d. h. innerhalb eines 

Jahres nach Änderung des Steuerbescheids für 2007 am 

17.9.2014. Dies war im Streitfall nicht zu bejahen, da die 

Einspruchsentscheidung erst am 13.12.2016 erlassen 

wurde und nicht bis zum 17.9.2015. 

◼ Denkbar ist jedoch, dass die Klägerin eine leichtfertige 

Steuerverkürzung begangen hat, da sie den Veräuße-

rungsgewinn gar nicht erklärt hat. Hier würde eine fünfjäh-

rige statt der vierjährigen Festsetzungsfrist gelten. Die 

Festsetzungsfrist für 2008 würde dann bis zum 31.12.2014 

laufen, so dass die Änderung am 15.9.2014 rechtzeitig er-

folgt wäre. Auf die Änderungsmöglichkeit wegen einer wi-

derstreitenden Steuerfestsetzung käme es nicht an. 

Hinweise: Der Fall betrifft die sog. widerstreitende Steuer-

festsetzung. Das Verfahrensrecht will widersprüchliche (wi-

derstreitende) Steuerfestsetzungen verhindern. Hat z. B. der 

Einspruch des Steuerpflichtigen gegen den Steuerbescheid 

2020 mit der Begründung, die Einnahmen seien ihm bereits 

2019 zugeflossen, Erfolg gehabt, soll das Finanzamt an-

schließend den Bescheid für 2019 zuungunsten des Steuer-

pflichtigen ändern können und die Einnahmen im Bescheid 

für 2019 erfassen; hierzu hat es selbst nach Eintritt der Fest-

setzungsverjährung für 2019 noch ein Jahr Zeit. Der Steuer-

pflichtige soll auf diese Weise an seinem Vorbringen festge-

halten werden können. 

Ein Hinweis zum Schluss: In der Oktober-Ausgabe dieser 

Mandanten-Information hat sich ein Fehler eingeschlichen: 

Hier haben wir in der Inhaltsübersicht auf der ersten Seite 

auf einen Beitrag hingewiesen, der bereits in der September-

Ausgabe 2022 erschienen ist („Steuerbefreiung des Fami-

lienheims“). Wir bitten, das Versehen zu entschuldigen.

Wichtige Termine: Steuer und Sozialversicherung im November 2022 

10.11.2022 Umsatzsteuer; Lohnsteuer, Kirchensteuer zur Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag 

Zahlungsschonfrist bis zum 14.11.2022 (gilt nicht bei Barzahlungen und Zahlungen per Scheck) 

15.11.2022 Gewerbesteuer, Grundsteuer 

Zahlungsschonfrist bis zum 18.11.2022 (gilt nicht bei Barzahlungen und Zahlungen per Scheck) 

28.11.2022 Fälligkeit der Beitragsgutschrift der Sozialversicherungsbeiträge beim Sozialversicherungsträger am 28.11.2022 

Einreichen der Beitragsnachweise bei der jeweiligen Krankenkasse (Einzugsstelle) bis zum 24.11.2022 

 


